
Weinbergschnecken sind
geschützt!

Die Weinbergschnecke gehört gemäß § 1 Satz 1
BArtSchVO zu den nach Bundesnaturschutzgesetz
besonders geschützten Arten. Nach § 42 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG ist es verboten, wildlebenden Tieren der
besonders geschützten Arten nachzustellen und sie zu
fangen.
Die in diesem Garten befindlichen Tiere werden
regelmäßig gefüttert und kontrolliert. Störungen oder
Entnahmen von Tieren durch Besucher sind untersagt.


